STADT FRIEDRICHSHAFEN Ausfertigungen:
Amt flr Stadtplanung und Umwelt, AVL, BOA,

Sitzu ngsv0r|age BSO, SBA, SBV, SFJ, STP
Drucksache-Nr. 2022 /V 00015
Dienststelle: Amt fur Stadtplanung und Umwelt 31.01.2022, Unterschrift:

Aktenzeichen: PL 611-13 BP 228 / G6
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):

[] BM Stauber X] EBM Miiller

[] BM Koster [X] OB Brand

Betreff: Bebauungsplan Nr. 228 "Ortskernzone Fischbach";
Aufstellungsbeschluss

Anlage(n): 1 Lageplan M 1:500 Kataster mit Geltungsbereich vom 31.01.2022

2 Lageplan M 1:500 Luftbild mit Geltungsbereich vom 31.01.2022

3 Vorentwurf Begriindung B-Plan Nr. 228 vom 31.01.2022

4 Vorbereitender Umweltbericht vom 02.02.2022

5 Auszug aus dem Siegerentwurf Workshopverfahren
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was prasentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den
jeweiligen Sitzungen der Geschaftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Prasentation
gewahrleistet werden kann.

] MS Office Dateien X .pdf-, htm- ] DVD ] Video
(inkl. ppt, .mpp) Dateien
| Referent und Zeitdauer: Sauter, Klaus; 30 Min. (davon 10 Min. Sachvortrag)
Gremium: Datum: Zustandigkeit: | Offentlichkeitsstatus:
Ausschuss fur Planen, Bauen und 08.03.2022 Vorberatung offentlich

Umwelt / Betriebsausschuss SE

Gemeinderat 21.03.2022 Beschluss offentlich

| Ggf. Hinweis auf friihere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): |
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ™ ja [] nein

Anfallende Kosten sind derzeit noch nicht bezifferbar. Eine detaillierte Kostenaufstellung
erfolgt im Laufe des weiteren Verfahrens.

Kosten: [ ] einmaliger Aufwand (konsumtiv) Betrag: EUR

[ ] einmalige Auszahlung (investiv) Betrag: EUR

[] jahrlicher Folgeaufwand: Personalkosten  Betrag: EUR

Sachkosten Betrag: EUR

Zuschisse  [] einmalige Einzahlung Betrag: EUR
bzw.

Beitrage: [] laufende (jahrlich) Betrag: EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

[ ] Stadt [] Ergebnis-HH [] Finanz-HH Kontierungen:
[ ] stiftung [] Ergebnis-HH [ ] Finanz-HH Kontierungen:

Zur Verfugung stehende Mittel

Planansatz im Ifd. Jahr: EUR
Ermachtigungsibertrag aus dem Vorjahr: EUR
Noch bereitzustellen: EUR
Deckungsvorschlag: EUR

Beschlussantrag:

1. Fur den im Lageplan im Mafstab 1:500 vom 31.01.2022 (Anlage 1) dargestellten
Geltungsbereich wird die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 228 ,Ortskernzone Fischbach®
einschliel3lich der Satzung Uber ortliche Bauvorschriften auf der Grundlage des 8§ 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Weitere Grundlage ist der Vorentwurf der Begrindung
zum Bebauungsplan vom 31.01.2022 (Anlage 3).

2. Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird durch
offentliche Bekanntmachung, dreiwdchigen Aushang im Technischen Rathaus sowie auf der
Website der Stadt Friedrichshafen durchgeftihrt.

3. Die zu beteiligenden Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange werden gemani § 4
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) um Stellungnahme gebeten.

4. Hinsichtlich der Belange des Umweltschutzes wird gemaf3 8§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch
(BauGB) eine Umweltprifung durchgefuhrt, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und nachfolgend in einem Umweltbericht beschrieben und

bewertet werden.
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Begrindung:

Ausgangslage:

Die Ortsdurchfahrt von Fischbach (Meersburger Stra3e und ZeppelinstraRe) wurde bisher stark
durch ihre Funktion als Hauptverkehrsstrale (B 31) gepragt. Dieser Zustand beeinflusste die
innerértliche Situation und die stadtebauliche Qualitat deutlich. Zwischenzeitlich wurde die B 31 auf
eine Umgehungsachse verlegt. Der Bau der UmgehungsstraBe bedeutet eine elementare
Veranderung der Verkehrssituation in Friedrichshafen insgesamt und speziell auch fur die
Ortsdurchfahrt in Fischbach. Diese veranderte Situation stellt fur die Ortsdurchfahrt in Fischbach ein

grolRes Potential zur stadtebaulichen und freiraumplanerischen Aufwertung und Attraktivierung dar.

Zum Einstieg in diesen Veranderungsprozess wurde von der Stadt Friedrichshafen ein
Workshopverfahren mit erweiterter Blrgerbeteiligung durchgefthrt, in  welchem sich die
teilnehmenden Biros neben der Umgestaltung der Meersburger Stral3e und Zeppelinstral3e auch mit
der moglichen baulichen Entwicklung der Ortskernzone von Fischbach auseinandersetzten. Ziel der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 228 ,Ortskernzone Fischbach® ist die Schaffung von
Planungsrecht zur Realisierung des Siegerentwurfs aus dem Workshopverfahren im Bereich der
Ortskernzone. Der Siegerentwurf von Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH, Stuttgart mit Konig
+ Partner Landschaftsarchitekten, Altbach sowie Brenner Bernard Ingenieure, Aalen beinhaltet
neben konkreten Malinahmen zur Aufwertung und Umgestaltung des Stralenraums im Bereich der
Ortskernzone ebenso eine mdégliche Neubebauung. Einen auf die Ortskernzone begrenzten Auszug
aus dem Siegerentwurf ist als Anlage 5 der Sitzungsvorlage beigefiigt. Hierzu erganzend der
Hinweis, dass die Anlage 5 noch dem Ergebnis des Workshop-Verfahrens entspricht. Aktuell wird der
Entwurf gemaR dem im Protokoll des Preisgerichts festgehaltenen Uberarbeitungsbedarf tiberplant

bzw. Anpassungsmoglichkeiten werden geprift.

Im Bereich der Ortskernzone sind folgende Uberarbeitungen angedacht, welche dann als weitere

Grundlage fur das Bebauungsplanverfahren dienen werden:

- Die Bebauung entlang der Sidseite der Zeppelinstral3e soll entgegen der im Siegerentwurf
vorgesehenen drei Vollgeschosse auf zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss begrenzt
werden. Erganzend soll gepruft werden, inwiefern den dortigen Grundsticken weitere
Entwicklungsmdglichkeiten im Rahmen einer erweiterten Baukorpertiefe entgegen dem
Baulinienplan Nr. 38 gegeben werden kdnnen.

- Es wird geprift, ob die Umsetzung einer durchgehenden Mindestful3wegbreite von 2,00 m

plus 50 cm Sicherheitsabstand maglich ist.
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- Im Bereich der ZeppelinstraRe 300 besteht die Schwierigkeit, verschiedenen Nutzungs-
anspruchen gerecht zu werden. Einerseits soll das dort geplante Pflegeheim mit einer
Grundflache von ca. 1.400 m?2 realisiert werden. Aufl’erdem gilt es den rickwartigen
Baumbestand zu schitzen. Dem gegeniber sieht der Entwurf aus dem Workshopverfahren
vor, dass das zukiinftige Gebaude ZeppelinstralRe 300 in der Flucht abgertickt wird und sich
hierdurch eine Platzsituation ergibt. Dadurch wird die Grundflache des Gebaudes allerdings
reduziert und entspricht nicht den geforderten 1.400 m2. Hier soll eine umfassende
Variantenprifung Aufschluss tber die weitere Vorgehensweise bringen. Gegebenenfalls ware
zur deutlicheren Ausbildung der Platzsituation auch auf der gegeniuberliegenden Seite der
ZeppelinstrafRe 300 fur eine zuklUnftige Bebauung ein Ricksprung vorzusehen.

- Der Entwurf schliel3t aktuell die privaten Vorgartenzonen mit in die Strallenraumgestaltung
ein, weshalb die Umsetzung der Planung lediglich in mehreren Abschnitten mdglich ist.
Aktuell wird daher gepriuft, welche Umsetzungsphasen moglich sind sowie welche
MalRnahmen direkt und welche lediglich gemeinsam mit den angrenzenden

Grundstiickseigentimern umsetzbar sind.

Verfahren:

Der Verfahrensablauf sieht ein 3-stufiges Bebauungsplan-Verfahren (Aufstellungs-/Entwurfs-/
Satzungsbeschluss) vor. Nach dem Aufstellungsbeschluss erfolgt neben der friihzeitigen Beteiligung
der Trager o6ffentlicher Belange auch die friihzeitige Burgerbeteiligung durch 3-wdchigen 6ffentlichen
Aushang der Planunterlagen sowie Uber die Website der Stadt Friedrichshafen. Die
Birgerbeteiligung wird rechtzeitig mit Offentlicher Bekanntmachung in der hiesigen Presse
angekundigt.

Der Vorbereitende Umweltbericht (Anlage 5) liegt vor und wird zur friihzeitigen Birgerbeteiligung

nach § 3 Abs. 1 BauGB mit ausgelegt.

In der Auswertung aller relevanter Anregungen und Stellungnahmen sowohl aus der Birger- als
auch aus der Behdrdenbeteiligung und nach Eingang der notwendigen Untersuchungen und
Gutachten erfolgt die Erarbeitung des Umweltberichts sowie eines Bebauungsplanentwurfs mit
textlichen Festsetzungen und ortlichen Bauvorschriften, der den Gremien zusammen mit dem
Kostenansatz zum Entwurfsbeschluss vorgelegt wird.

Weitere Informationen kdnnen den der Sitzungsvorlage beigefiigten Anlagen entnommen werden.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

2022 /V 00015 Seite 4 von 4



	FLD_voname
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	Kontrollkästchen4
	Datum
	Zuständig
	Zusatzinformation
	Ostatus
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT6
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

